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§ 121 AußStrG Mündliche
Verhandlung

 AußStrG - Außerstreitgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

1. (1)Über die Bestellung eines gerichtlichen Erwachsenenvertreters hat das Gericht mündlich zu verhandeln, wenn

dies das Gericht für erforderlich hält oder die betroffene Person dies beantragt.

2. (2)Zur mündlichen Verhandlung sind die betroffene Person, ihr Rechtsbeistand (§ 119), ihr einstweiliger

Erwachsenenvertreter sowie die Person, die zum Erwachsenenvertreter bestellt werden soll, zu laden.

3. (3)Ist das Erscheinen der betroffenen Person vor Gericht unmöglich, untunlich oder ihrem Wohl abträglich, so hat

das Gericht die mündliche Verhandlung an dem Ort durchzuführen, an dem sich die betroffene Person befindet.

Gelingt dies nicht oder gefährdet die Teilnahme an der Verhandlung das Wohl der betroffenen Person, so kann

das Gericht auch ohne sie verhandeln.

4. (4)Bei der mündlichen Verhandlung sind die für die Feststellung des Sachverhalts erforderlichen Beweise

aufzunehmen. Wenn dies die betroffene Person beantragt oder das Gericht für erforderlich hält, haben ein

Mitarbeiter des Erwachsenenschutzvereins die Abklärung und der Sachverständige das Gutachten in der

mündlichen Verhandlung vorzutragen. Bei entsprechenden Hinweisen kann auch ein informierter Mitarbeiter des

Trägers der Sozial- oder Behindertenhilfe beigezogen werden.

5. (5)Sofern eine rechtsunkundige Person zum gerichtlichen Erwachsenenvertreter bestellt werden soll, ist sie über

die Grundzüge der Erwachsenenvertretung zu informieren.

6. (6)Das Gericht kann die mündliche Verhandlung unter Verwendung geeigneter technischer

Kommunikationsmittel zur Wort- und Bildübertragung durchführen, auf diese Weise Beweise in der mündlichen

Verhandlung oder außerhalb dieser aufnehmen und sonst der Verhandlung beizuziehende Personen teilnehmen

lassen, wenn die Gesundheit einer am Verfahren beteiligten Person durch ihre persönliche Teilnahme aufgrund

einer allgemein vorherrschenden Krisensituation ernstlich gefährdet wäre und die Gefährdung nicht anders

abgewendet werden kann. § 18 Abs. 2 ist nicht anzuwenden.
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